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Kammeier (Hg.): Maßregelvollzugsrecht
Übersicht im Gesetzeswirrwarr

Das Recht des Maßregelvollzuges ist
auch für jene, die seit langen Jahren
mit dem (Straf-)Vollzugsrecht zu
tun haben, ein nur schwer zu
durchschauendes Rechtsgebiet.

In der universitären (kriminolo-
gischen und juristischen) Ausbil-
dung spielt der Maßregelvollzug –
wenn überhaupt – nur am Rande
eine Rolle. Angesiedelt zwischen
Psychiatrie und Justiz – der Maßre-
gelvollzug ist nicht den Justiz-,
sondern Gesundheitsressorts zuge-
teilt – spielt sich die Unterbrin-
gung in einer forensisch-psychia-
trischen Klinik in einem Randbe-
reich des Rechts ab. Für Juristen ist
dieser Bereich oftmals zu nah an
der Medizin, für Mediziner zu nah
am Recht.

Vor Jahren noch nannte Ingen-
leuf im Titel seiner Dissertation
den Maßregelvollzug ein »gemein-
sames Stiefkind von Psychiatrie
und Justiz« (vgl. auch das Vorwort
von Kammeier). Bücher zum The-
ma waren Mangelware. Allenfalls
gab es das Handbuch von Bernd
Volckart, dessen 6. Auflage derzeit
in Vorbereitung ist.

Dann hat sich Anfang der 90er
Jahre jedoch Entscheidendes geän-
dert. Der Maßregelvollzug ist
durch spektakuläre Fluchten,
Rückfälle und Lockerungsmiss-
bräuche in das Blickfeld von Öf-
fentlichkeit und Medien geraten.

Auch in den Wissenschaften hat
man sich verstärkt Problemen aus
dem Bereich des Maßregelvollzugs
angenommen. Schwerpunkte la-
gen (auch) hier bei der Locke-
rungspraxis, aber auch bei ver-
schiedensten Aspekten der Gefähr-
lichkeitsprognose.

Die Gesetzgeber haben in den
90er Jahren – bis heute – teilweise
hektische Aktivitäten entwickelt
und neue Gesetze erlassen bzw.
alte Gesetze überarbeitet. Ein wei-
teres erschwert den Zugang zum
Maßregelvollzugsrecht: der Voll-
zug der Maßregeln nach den §§ 63,
64 StGB ist Landesrecht (konkur-
rierende Gesetzgebung; § 138 St-
VollzG; Kammeier Rz. A 116). Es
gibt folglich kein einheitliches
Bundesgesetz (vgl. §§ 136 ff. St-
VollzG), sondern 16 – teilweise
grundverschiedene – Landesgeset-
ze. Angemerkt sei hier: Die Siche-
rungsverwahrung, Maßregel nach

§ 66 StGB, ist wiederum Sache der
Justiz und damit des Strafvollzu-
ges. Folgerichtig wird diese im St-
VollzG und nicht in den Maßre-
gelvollzugsgesetzen geregelt. Der
hier zu besprechende Kommentar
spart eine Erörterung der Vor-
schriften zur Sicherungsverwah-
rung (§§ 129 ff. StVollzG) aus. Dies
ist konsequent, wenn es allein dar-
um geht, die Maßregelvollzugsge-
setze der Länder zu erörtern, in-
konsequent allerdings, wenn es
darum geht, eine Darstellung des

gesamten »Maßregelvollzugs-
rechts« vorzulegen.

Das von Kammeier herausgege-
bene Buch ist der erste und bislang
einzige Kommentar zum Maßre-
gelvollzugsrecht. Trotz der Kom-
plexität der Materie ist es den Au-
toren schon mit der ersten Auflage
gelungen, eine übersichtliche und
informative Darstellung dieses
Rechtsgebiets – anhand der vor-
handenen Gesetze – zu schreiben.

Sieben Jahre liegt diese erste
Auflage nunmehr zurück. Nicht
zuletzt durch die gesetzgeberi-
schen Aktivitäten ist es dringend
erforderlich geworden, den Kom-
mentar zu aktualisieren. Von
großen inhaltlichen Veränderun-
gen am bewährten Konzept haben
die VerfasserInnen – zwei neue
sind für die zweite Auflage hinzu-
gekommen – weitestgehend abge-
sehen. Lediglich das Kapitel über

Sicherungsmaßnahmen wurde
von Rzepka neu geschrieben. Die
vorgenommenen Aktualisierun-
gen bringen den Kommentar
durchgängig auf den (Gesetzes-)
Stand vom 31.09.2001.

Die vorhandenen gesetzlichen
Regelungen zum Maßregelvollzug
sind vollständig – bei den Psy-
chKGs in den relevanten Auszügen
– im Anhang des Buches abge-
druckt. So können die LeserInnen
unproblematisch Zugang zu den
im Text erwähnten Vorschriften

und dem entsprechenden Gesetz
ihres Bundeslandes finden.

Wünschenswert wäre es, wenn
z.B. der renommierte deGruyter-
Verlag es übernehmen würde,
Aktualisierungen der Gesetzestexte
zur Verfügung zu stellen. Über das
Internet wäre dies heute unproble-
matisch möglich – und erforder-
lich. Schon jetzt ist der Kommen-
tar an mindestens einer Stelle vom
Gesetzgeber überholt worden,
durch eine allerdings kleinere
Gesetzesänderung in Nordrhein-
Westfalen.

Die Gesetzeslage in den
verschiedenen Bundesländern ist
keineswegs einheitlich. Einige
Länder haben eigene Maßregel-
vollzugsgesetze verabschiedet
(Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein), in anderen

finden sich in den Gesetzen zur
Unterbringung psychisch Kranker
Einzelvorschriften, die den Maßre-
gelvollzug betreffen (Baden-Würt-
temberg, Bayern, Berlin, Bremen,
Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Thüringen). Letztere Rege-
lung erweist sich als nicht unpro-
blematisch. Zwar werden durch
ein einheitliches Gesetz die Pati-
enten der forensischen und der
allgemeinen Psychiatrie formal
zunächst gleichgestellt. Es gibt je-
doch in den entsprechenden Ge-
setzen Vorschriften, die ausschließ-
lich für die forensisch-psychiatri-
schen Patienten gelten, ebenso wie
viele der Normen gerade für den
Maßregelvollzug keine Anwen-
dung finden (können). Dies macht
die entsprechenden Gesetze (z.B. das
des Landes Bremen) unübersichtlich
und nur schwer handhabbar.

Der Kommentar umfasst insge-
samt zehn Kapitel. Den Ausgangs-
punkt bilden zwei einleitende Ka-
pitel zu »Entwicklung und Syste-
matik von Maßregelrecht und
Maßregelvollzug« (Kap. A) und
eine Darstellung der »allgemeinen
Grundsätze des Maßregelvollzugs«
(B). Ein roter Faden, dem die Kom-
mentierung folgt, wird schon sehr
früh mit dem Grundsatz »In dubio
pro libertate« (ausführlich bei
Kammeier u.a., Rz. B 38 ff.) vorge-
stellt. Dieses Prinzip wird immer
wieder aufgegriffen (z.B. bei der
Gefährlichkeitsprognose, Pollähne,
Rz. F 62; bei der Wahl zwischen
verschiedenen Behandlungsmög-
lichkeiten, Wagner, Rz. K 60, K 67).

Die an den Gesetzen orientierte
Kommentierung, jeweils von ver-
schiedenen VerfasserInnen bear-
beitet, beginnt mit dem folgenden
Kapitel »Grundsätze, Ziele, Organi-
sation« (C). Danach folgen Erörte-
rungen einzelner Problembereiche
des Maßregelvollzugs, und zwar
der »Behandlung« (D), »Rehabili-
tation« (E), »Maß des Freiheitsent-
zuges (Vollzugslockerungen)« (F),
»Grundrechte und Einschränkun-
gen«(G), »Sicherungsmaßnahmen«
(H), »Verwaltungsverfahren« (J)
und Rechtsschutz« (K), die entspre-
chend ihrer Bedeutung und recht-
lichen Problematik gewichtet sind.
Breiten Raum nehmen hier insbe-
sondere die Kapitel D, F und H ein.

Dass es sich im Maßregelvoll-
zugsrecht um 16 uneinheitliche
Landesgesetze handelt, macht die
Kommentierung entsprechend
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Fachkongress: 
Kinder- und Jugendarbeit – Wege in die Zukunft
Erster bundesweiter Fachkongress zur
Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit 
Termin: 16.–18. September 2002
Ort: Universität Dortmund
Der Fachkongress richtet sich an hauptberufliche
und freiwillige MitarbeiterInnen der Jugendarbeit,
an Studierende und Lehrende der Hochschulen
und an alle sonstigen Interessierten zu Fragen der
Kinder- und Jugendarbeit. Der Kongress soll die
Auseinandersetzung mit den vielfältigen aktuellen
Herausforderungen in der Kinder- und Jugendar-
beit fördern und zu ihrer fachlichen Weiterent-
wicklung im Dialog zwischen Fachpraxis, Wissen-
schaft und Politik beitragen.
In öffentlichen Vorträgen nehmen namhafte Ex-
pertInnen zu aktuellen und wichtigen Themen der
Kinder- und Jugendarbeit Stellung. Daneben bietet
der Kongress in Pro- und Contra-Diskussionen zu
brisanten, spannenden Grundsatzdebatten und
einer großen Zahl von Foren und Projektpräsenta-
tionen (»Praxis für PraktikerInnen«) vielfältige Ge-
legenheiten zu Austausch und fachlicher Vertie-
fung. In Form von Podiumsdiskussionen wird in
einem jugendpolitischen Symposium mit Politike-
rInnen sowie in einem fachlichen Symposium mit
ExpertInnen der Kinder- und Jugendarbeit über
die Weichenstellungen für die Zukunft der Kinder-
und Jugendarbeit zu diskutieren sein.

Weitere Informationen: 
Wiebken Düx und Erich Sass, Universität
Dortmund, Fachbereich 12, Vogelpothsweg 78,
44227 Dortmund Tel.: 0231/755-6554
Email: duex@fb12.uni-dortmund.de

Kosten: 
65,– € (30,– € erm., 50,– € Frühbucher),
Teilnahme an einzelnen Tagen möglich

Internationales Symposion:
Economic Crime in Europe
Termin: 3. Oktober 2002
Ort: Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Referenten:
Prof. Dr. Vincenco Ruggiero, Middlesex University, UK
Prof. Dr. Klaus Lüderssen, Johann Wolfgang
Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Tom Vander Beken, Rijksuniversiteit Gent, B
Prof. Dr. Roland Czada, Fernuniversität Hagen/
University of Cape Town, SA
Prof. Dr. Klaus Boers, Westfälische Wilhelms-Uni-
versität Münster
Moderation: Prof. Dr. Ursula Nelles, Westfälische
Wilhelms-Universität Münster

Anmeldung und Informationen:
Institut für Kriminalwissenschaften der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
z.Hd. Frau Agnes Dobrosielski
Bispinghof 24/25, 48143 Münster
Fax: 0251-83-22376
Email: dobrosie@uni-muenster.de

Fachtagung: 
Gemeinnützige Arbeit als Sanktion –
Qualitätsstandards für die Vermittlung,
Durchführung und Betreuung
Termin: 11. November 2002
Ort: Paritätische Bundesakademie, Frankfurt

Aufgrund der positiven Rückmeldungen zur Fachta-
gung »Gemeinnützige Arbeit als Strafe?« im No-
vember vergangenen Jahres bietet die Paritätische
Bundesakademie eine Folgeveranstaltung zur
Gemeinnützigen Arbeit in der Straffälligenhilfe an.
Während im Jahr 2001 der Fokus auf die möglichen
Auswirkungen einer Änderung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen (Gesetzentwurf zur Reform
des Sanktionenrechts) für die bestehende Praxis ge-
richtet wurde, ist für die eintägige Fachtagung am
11. November 2002 in Frankfurt a.M. die Frage
nach den Qualitätsstandards für die Vermittlung,
Durchführung und  Betreuung der Gemeinnützigen
Arbeit gestellt. Hierzu wird Herr Prof. Dr. Wolfgang
Feuerhelm vom Institut für Sozialpädagogische For-
schung Mainz konzeptionelle Überlegungen und
Thesen vortragen. Des Weiterein werden Ergebnisse
aus zwei Forschungsprojekten zur Gemeinnützigen
Arbeit vorgestellt. Dabei handelt es sich um das
Projekt »Ausweg« in Mecklenburg-Vorpommern
und das Modell der Fachstellen in Nordrhein-West-
falen. Im Anschluss an die Forschungsergebnisse
wird über die jeweilige Praxis in Nordrhein-Westfalen
und Mecklenburg-Vorpommern berichtet. 
Die Entwicklung von Qualitätsstandards wird in Zu-
kunft dringend erforderlich sein. Aufgrund der fi-
nanziellen Lage der Länder besteht die Gefahr, dass
eine fachlich qualitative Vermittlung, Durchführung
und Begleitung Gemeinnütziger Arbeit als Sanktion
nicht umgesetzt wird. Im Rahmen der zweiten
Paritätischen Fachtagung zu diesem Thema sollen
Eckpunkte und Mindeststandards der Gemeinnützi-
gen Arbeit in der Straffälligenhilfe gemeinsam
entwickelt werden.

Weitere Informationen:
Paritätischer Gesamtverband
Referat Gefährdetenhilfe, Eberhard Ewers
Heinrich-Hoffmann-Str. 3 
60528 Frankfurt a.M.
Fax: 069-67 06 209
E-Mail: gefaehrdetenhilfe@paritaet.org 

Fachtagung:
Die Zeiten ändern sich – und wir? 
Gesellschaftlicher Wandel und neue
Anforderungen an Straffälligenhilfe und
Straffälligenhelfer/innen
Termin: 21. November 2002
Ort: Kolpinghaus, Kassel

Vorträge:
Gegenstände und Fragestellungen der Kriminologie
und Kriminalpolitik im zeitlichen Wandel: Von der
Täterbehandlung zur präventiven Überwachung
Prof. Dr. Michael Walter (Universität Köln)

Die Antwort der sozialen Arbeit auf den gesellschaft-
lichen Wandel – Ansätze für die Straffälligenhilfe
Prof. Gabriele Kawamura-Reindl (FH Nürnberg)

Burnout-Prophylaxe in der Straffälligen- und
Bewährungshilfe – Umgang mit den Belastun-
gen im Befufsfeld
Prof. Dr. Jörg Fengler (Universität Köln)

Veranstalter:
Förderung der Bewährungshilfe in Hessen e.V.
Neebstr. 3, 60385 Frankfurt am Main
Tel.: 069-451560, Fax: 069-451570
Email: office@fbh-ev.de
www.fbh-ev.de

Tagung:
Das Bedürfnis nach Sicherheit und seine
Folgen für den Strafvollzug
Resozialisierung neu denken?
Termin: 6. – 8. Dezember 2002
Ort: Evangelische Akademie Arnoldshain

Aus dem Programm
Freitag, den 6. Dezember 2002
18:30 Beginn der Tagung mit dem Abendessen
19.45 Das Bedürfnis nach Sicherheit. Zur An-
fälligkeit der Deutschen für »Law and Order«-
Kampagnen
Prof. Dr. Karl-Heinz Reuband, Universität
Düsseldorf

Samstag, den 7. Dezember 2002
9:00 Kriminalitätsopfer jenseits von Sühne und
Rache? Zum Interesse der Opfer an langen Frei-
heitsstrafen, harten Vollzugsbedingungen und
Resozialisierung
Dr. Wolf Weber, Bundesvorsitzender des Weißen
Rings e.V., Niedersächsischer Justizminister
a.D., Hannover
11:00 Sicherungsverwahrung nach der Straf-
haft. (Wozu) Brauchen wir ein Straftäterunter-
bringungsgesetz? Erfahrungen aus Baden-
Württemberg
Michael Steindorfner, Ministerialdirigent, Justiz-
ministerium Baden-Württemberg, Stuttgart
15:30 Strafjustiz unter Druck von Medien und
Politik?
Peter Köhler, Oberstaatsanwalt, Landgericht
Frankfurt a.M.
17:00 Strafvollzug unter Druck von Medien
und Politik?
Dr. Klaus Koepsel, ehem. Leiter der JVA Werl, Prä-
sident des Justizvollzugsamtes Rheinland a.D.,
Werl

Sonntag, den 8. Dezember 2002
10:15 Der Resozialisierungsauftrag des Straf-
vollzugsgesetzes von 1976. (Wie) Kann er heute
in der Vollzugspraxis umgesetzt werden?
Pof. Dr. Frieder Dünkel, Universität Greifswald
12:30 Ende der Tagung mit dem Mittagessen

Tagungskosten
Für Unterkunft, Verpflegung und Tagungsbeitrag
100,00 €; Einzelzimmerzuschlag 16,00 €; Teil-
nahme mit Verpflegung, jedoch ohne Übernach-
tung 75,00 €; (Ermäßigung auf Anfrage)

Informationen und Anmeldung
Schriftliche Anmeldung zur Teilnahme an die
Evangelische Akademie Arnoldshain erbeten. 
Evangelische Akademie Arnoldshain -
Martin-Niemöller-Haus
61389 Schmitten/Taunus,
Tel.: 06084-944-0, Fax: 06084-944-194
Email.: sievering@evangelische-akademie.de
www.evangelische-akademie.de

TERMINAL
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Vorschau:
Heft 4/2002 erscheint im November

Thema: 
Jugendkriminalität und 
Strafrechtsreform
• Soziale Milieus

• Neue Untersuchungen zu Jugendgruppen

• Welchen Einfluss haben Geschlechterrollen?

• Reform des Jugendstrafrechts
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schwierig. Den Maßregelvollzug,
dies wird immer wieder deutlich,
gibt es in Deutschland nicht. Mit
diesem Problem versuchen die
VerfasserInnen – durchaus erfolg-
reich – fertig zu werden. So ist den
Kommentierungen in einem
Kasten eine Übersicht derjenigen
(Landes-)Vorschriften vorange-
stellt, auf die im folgenden Text
eingegangen wird. Auf diese Weise
können die NutzerInnen gleich
feststellen, ob es in ihrem Bundes-
land eine entsprechende gesetzli-
che Regelung gibt. In diesem Fall
findet sich diese auch in den nach-
folgenden Erörterungen wieder.

Neben Regelungen, die in allen
Landesgesetzen zu finden sind,
werden jedoch auch Besonderhei-
ten vorgestellt, die es nur in weni-
gen Bundesländern gibt (z.B. die
nur in Bremen bekannte Regelung
der »Tagesklinik«; Pollähne, Rz. F
53; oder die sogenannten »Patien-
tenfürsprecher«, geregelt nur in den
Gesetzen von Brandenburg, Berlin,
Schleswig-Holstein und Thüringen;
Lesting Rz. G 72 ff.). Dies ermög-
licht einen direkten Vergleich und
»Blick über den Tellerrand« in an-
dere Maßregelvollzugsgesetze. Es
mag auch als Anregung an den Ge-
setzgeber verstanden werden, posi-

tive Regelungen aus anderen Län-
dern zu übernehmen.

Als Fazit bleibt festzuhalten:
»Der Kammeier« ist auch in der
zweiten Auflage ein Buch, das für
die tägliche Arbeit all jener unent-
behrlich ist, die im Maßregelvoll-
zug tätig sind oder damit in
Berührung kommen. Neben den
mit dem Kommentar leicht zu-
gänglichen Gesetzestexten bietet
das Buch eine kompetente Kom-
mentierung der relevanten Vor-
schriften. Über umfangreiche Lite-
raturhinweise lässt sich auch pro-
blemlos weiterführende Literatur
finden.

So bleibt – insbesondere aus
Gründen der dringend erforderli-
chen Aktualität der Gesetzestexte –
zu wünschen, dass die nächste
Auflage nicht wieder fast sieben
Jahre auf sich warten lässt.

Kai Bammann

Heinz Kammeier (Hg.)
Maßregelvollzugsrecht.
Kommentar. 2. neubearbeitete
Auflage
Berlin und New York 2002
deGruyter

98,– €
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